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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Über die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung des Umgangs mit Organen,
Geweben und Zellen waren sich die Parteien, die Vereinigung der Schweizer Ärzte FMH
und die SAMW einig und meinten, das unvollständige Regelwerk in 20 Kantonen sei
nicht mehr zeitgemäss. In Bezug auf den Umfang der künftigen Bundeskompetenz und
in der Frage der Xenotransplantation (Organübertragung vom Tier auf den Menschen)
gab es allerdings Differenzen. Die CVP plädierte ohne weitere Einschränkungen dafür,
die Xenotransplantation in die Regelungskompetenz einzubeziehen. Die SP hingegen
hielt ein Moratorium zumindest für Organe jener Tiere für angebracht, die zum Zweck
der Organspende genetisch verändert worden sind (Mo. 96.3364). Die FMH betonte,
dass die Regelung der Zuteilung keinesfalls auf menschliche Organe beschränkt werden
dürfe; falls nämlich Xenotransplantationen einmal erlaubt würden, sei nicht
auszuschliessen, dass es auf dem freien Markt zu ethisch unhaltbaren Situationen
komme. Die SAMW schlug vor, den Artikel über die Verwendung der Organe, Gewebe
und Zellen explizit auf den humanmedizinischen Bereich zu beschränken. Alle Parteien
befürworteten die Konzentration der Eingriffe auf einige wenige Zentren, wobei die SP
dem Bundesrat eine Koordinationsbefugnis zur Schaffung von Transplantationszentren
in den öffentlichen Spitälern erteilen möchte. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.12.1996
MARIANNE BENTELI

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 2

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Im Mai 2022 fand die eidgenössische Abstimmung über die Änderung des
Transplantationsgesetzes statt, mit der die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt
werden sollte. 

Die Gegnerinnen und Gegner der erweiterten Widerspruchslösung waren breit
zusammengewürfelt und liessen sich nicht klar auf dem politischen Spektrum verorten.
Angeführt wurde das Komitee «Nein zur Organspende ohne explizite Zustimmung» von
einem pensionierten Arzt und einer Hebamme. Der Arzt, Alex Frei, war ebenfalls
Vorsitzender der Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende
(ÄPOL) – einer Vereinigung, die sich grundsätzlich gegen Organspende an für tot
erklärte Personen stellte. Die Hebamme, Susanne Clauss, ihres Zeichens Co-Präsidentin
der SP Biel, wehrte sich lediglich gegen die Organentnahme an verstorbenen Personen,
sofern von diesen keine explizite Einwilligung vorliegt. Unterstützung erhielten die
beiden Personen von Philosophie-, Rechts- und Theologieprofessorinnen und
-professoren sowie von bekannten Köpfen verschiedenster Parteien. So etwa von der
Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog, der Berner EVP-Nationalrätin Marianne
Streiff-Feller, dem Urner FDP-Ständerat Josef Dittli sowie von den ehemaligen
Parlamentarierinnen Verena Diener (glp, ZH) und Gret Haller (sp, BE). Nein-Parolen
beschlossen schliesslich die EVP, die SVP und die EDU. Als Hauptargument gegen die
Widerspruchslösung führten die Gegnerinnen und Gegner ins Feld, dass es immer
Leute geben werde, die nicht wissen, dass ihnen auch ohne ihre explizite Zustimmung
Organe entnommen werden können. Dies verletze deren Recht auf Selbstbestimmung
und körperliche Unversehrtheit und sei unethisch. Zudem würden dadurch bei
Nichtvorliegen des Willens der verstorbenen Person die Angehörigen unter Druck
gesetzt, da deren Ablehnung als unsolidarisches Verhalten aufgefasst werden könnte. 

Gerade anderer Ansicht waren die Befürworterinnen und Befürworter der erweiterten
Widerspruchslösung. Sie erachteten die neue Regelung gar als Entlastung für die
Angehörigen, gab etwa Reto Stocker, ein ehemaliger Leiter der chirurgischen
Intensivstation des Universitätsspitals Zürich dem Tages-Anzeiger zu Protokoll. Zudem
soll mit einer grossen und regelmässigen Informationskampagne sichergestellt werden,
dass die Bevölkerung über die neue Regelung informiert wird und niemand wider Willen
zum Organspender oder zur Organspenderin wird, versicherte Bundesrat Alain Berset
an einer Medienkonferenz zur Abstimmungsvorlage. Zur Umsetzung der Vorlage werde
der Bund ein neues sicheres und datenschutzkonformes Register schaffen, wo jede
Person ihren Willen zur Organspende festhalten und laufend aktualisieren kann, so der
Bundesrat. Mit der beschlossenen Regelung folge man vielen europäischen Ländern, die
eine Widerspruchslösung mit oder ohne Einbezug von Angehörigen kennen und die im
Schnitt eine höhere Organspenderate aufwiesen als Länder mit einer
Zustimmungslösung, so der Bundesrat weiter. Von den Parteien gaben die SP, die
Grünen, die Mitte, die GLP und die FDP die Ja-Parole aus. 

Jedoch waren sich die Parteien intern nicht immer einig, was sich auch in
abweichenden Kantonalsektionen zeigte. Während bei den Grünen und der SP fünf
Kantonalsektionen die Nein-Parole oder Stimmfreigabe erteilten und sich die Mitte-
Sektion des Kantons Schaffhausen gegen die Gesetzesänderung stellte, beschlossen die
Junge EVP und die SVP Freiburg Stimmfreigabe und die SVP Jura gar die Ja-Parole. Dies
stimmte auch mit der Einschätzung der Co-Leiterin des Contra-Komitees, Susanne
Clauss, überein, welche Organspende denn auch als «en aucun cas [...] une question
fondamentaliste ni de politique gauche-droite, mais [...] une question purement
personnelle et éthique» erachtete. Insgesamt waren die Parteien im
Abstimmungskampf denn auch weder auf der gegnerischen noch auf der
befürwortenden Seite effektiv sichtbar.

Im Vorfeld der Abstimmung rezitierten die Medien häufig Zahlen zur Organspende in
der Schweiz. Ende 2021 hätten 1'434 Personen auf ein Organ gewartet; jährlich würden
ungefähr 450 Personen eines erhalten. Lediglich 16 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer besässen eine Karte, auf der ihr Wille für oder gegen die Organspende
ausgewiesen sei, dabei gingen gewisse Umfragen von einer Spendebereitschaft in der
Bevölkerung von 80 Prozent aus. Diese Umfragen seien jedoch durch Swisstransplant in
Auftrag gegeben worden, wurde die Gegnerschaft in den Medien zitiert. Eine im Auftrag
des BFS durchgeführte Umfrage, die nicht nur nach der Entnahme von Organen,
sondern auch nach derjenigen von Gewebe fragte, komme hingegen auf konservativere
Ergebnisse, wonach sich lediglich etwa die Hälfte der Bevölkerung für oder eher für
eine Spende aussprechen würde. Ebenfalls zweifelten die Gegnerinnen und Gegner
daran, dass sich die Widerspruchslösung direkt und positiv auf die Organspenderate
auswirken werde, wobei sie sich auf Aussagen der Nationalen Ethikkommission aus dem

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.05.2022
MARLÈNE GERBER
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Jahr 2019 stützten. Dass die Organspenderate bei Ländern mit Widerspruchslösung nur
in der Tendenz höher sei und es bei beiden Modellen Ausreisser gebe, bestätigten indes
auch Bundesrat Alain Berset und die ehemalige Nationalrätin Yvonne Gilli (gp, SG) als
Präsidentin des Dachverbands der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), der den
Wechsel zur Widerspruchslösung ebenfalls unterstützte. Auch weitere Faktoren wie
etwa die Ressourcen in den Spitälern oder die Ausbildung des Fachpersonals
beeinflussten die Organspendebereitschaft, war schliesslich auch im
Abstimmungsbüchlein nachzulesen. Vereinzelt klärten Medienberichte auch über den
Hirntot auf und erläuterten den Ablauf bei der Organentnahme. Häufiger liessen sie
indes Organempfängerinnen und -empfänger, Personen auf der Warteliste für ein
Organ oder Angehörige von Spendenden zu Wort kommen. Auch prominente
Gegnerinnen und Gegner der Gesetzesrevision konnten überdies ihre Position
darlegen. In seinem Abstimmungsmonitoring kam das fög denn auch zum Schluss, dass
die Medienberichterstattung in der Tonalität erstaunlich ambivalent ausfiel, denn für
gewöhnlich generierten dem fakultativen Referendum unterstellte Vorlagen ein
positiveres Echo in den Medien. Ganz grundsätzlich war die Medienresonanz zur
Abstimmungsvorlage gemäss fög gering – ebenso wie zu den beiden anderen zur
Abstimmung stehenden Vorlagen (Frontex und Filmgesetz). Inserate für oder gegen die
Änderung des Transplantationsgesetzes suchte man in den Printmedien mit wenigen
Ausnahmen vergebens. Generell schienen die Meinungen zur Organspende auch bereits
von Anfang an gemacht, denn die verschiedenen Wellen der Tamedia-
Vorabstimmungsbefragungen registrierten kaum merkliche Verschiebungen beim Ja-
Anteil, der zwischen 61 und 62 Prozent lag.

Somit war die Annahme des Transplantationsgesetzes an der Urne denn auch nicht
überraschend. Bei einer tiefen Wahlbeteiligung von 40.3 Prozent sprach sich die
Stimmbevölkerung am 15. Mai 2022 mit 60.2 Prozent Ja-Stimmen für die erweiterte
Widerspruchslösung aus. Lediglich die Stimmenden der beiden Appenzell, von
Schaffhausen und Schwyz lehnten die Änderung knapp ab. Weitaus die höchsten Ja-
Anteile fanden sich in den Westschweizer Kantonen (durchschnittlich 76.4%) gefolgt
vom Tessin (65.5%) – der Sprachgraben zeigte sich bei dieser Vorlage überaus deutlich
(Durchschnitt Deutschschweizer Kantone: 53.3%). Der am deutlichsten befürwortende
Deutschschweizer Kanton, Basel-Stadt (60.9% Ja), sagte noch immer mit mehr als 10
Prozentpunkten weniger deutlich Ja als der am wenigsten stark zustimmende Kanton
der Romandie (Wallis: 72.4% Ja). Somit sprachen sich auch die katholischen Kantone
Freiburg, Jura und Wallis klar für die Gesetzesänderung aus, obwohl sich die
katholische Kirche für ein Nein eingesetzt hatte. Nicht der Katholizismus, sondern das
unterschiedliche Verhältnis der Sprachregionen zum Staat hätten also die Meinungen
beeinflusst, folgerte der Tages-Anzeiger kurz nach der Abstimmung. Auf der anderen
Seite des Zustimmungsspektrums führte der Vorsteher des Ausserrhodener
Gesundheitsdepartementes das Nein in seinem Kanton auf eine besonders ausgeprägte
Naturverbundenheit seiner Einwohnerinnen und Einwohner zurück, die sich auch in
einer Präferenz für Naturheilkunde gegenüber gewissen schulmedizinischen Angeboten
äussere. Tatsächlich bestätigte die VOX-Nachbefragung, dass die Frage, wie stark
jemand der Schulmedizin, dem Spitalpersonal, der Wissenschaft und dem BAG vertraut,
mit der Zustimmung zur Revision zusammenhängt. Ebenso sprachen sich Personen mit
hohem Vertrauen in Freikirchen besonders häufig gegen die Gesetzesänderung aus.
Und obwohl der Abstimmungskampf in Abwesenheit der Parteien geführt worden war,
erwies sich die politisch-ideologische Selbsteinstufung einer Person durchaus als
relevant für deren Stimmentscheid. So legten links stehende Personen besonders
häufig ein Ja ein, während sich der Ja-Anteil mit zunehmender Ausrichtung auf die
rechte Seite des politischen Spektrums verringerte. Insgesamt folgten jedoch alle
Parteisympathisierenden mehrheitlich der Parole ihrer Partei. Das Recht auf einen
unversehrten Körper sei zentral und der Staat solle sich nicht in die Organspende
einmischen, lauteten gemäss VOX-Umfrage die zentralen Argumente für ein Nein. Auf
der anderen Seite zeigten sich die Befürwortenden überzeugt, dass es in der Schweiz
momentan zu wenig Organspenden gebe und sich mit dieser staatlich geförderten
Regelung Leben retten liessen. Zudem entlaste sie Angehörige, da diese nicht mehr
stellvertretend für die verstorbene Person entscheiden müssten. 

Abstimmung vom 15. Mai 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und
Zellen (Transplantationsgesetz)
Beteiligung: 40.3%
Ja: 1'319'276 Stimmen (60.2%)
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Nein: 872'119 Stimmen (39.8%)

Parolen:
-Ja: SP (2*), FDP, Grüne (3*), GLP, Mitte (1*); Konsumentenforum, FMH
-Nein: EDU, EVP, SVP (2*); Schweizerische Bischofskonferenz, NZZ
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Sogleich nach dem Urnengang stellten die Medien die Frage, wie es nun weitergehe. So
informierten etwa die Zeitungen am Tag nach der Abstimmung darüber, was man tun
müsse, wenn man sich dazu entschliesse, (keine) Organe spenden zu wollen, wann die
Umstellung auf die erweiterte Widerspruchslösung erfolge und was dazu noch
erforderlich sei. Einiges, meinte etwa der Tages-Anzeiger zu letzterer Frage, denn für
ein neues und sicheres Spenderegister sei «eine elektronische Identität [nötig], die es
in der Schweiz noch nicht gibt. Zudem müssen sechs Millionen Erwachsene informiert
werden.» Im Vorfeld der Abstimmung war nicht zuletzt auch das bestehende Register
von Swisstransplant in Kritik geraten; wegen einer durch die SRF-Sendung
«Kassensturz» Anfang Jahr bekannt gewordenen Sicherheitslücke hatte eine beliebige
Drittperson eine andere als Organspender oder Organspenderin erfassen können. Da
sich dieser Fehler nicht so rasch beheben liess, war eine Neuregistrierung für oder
gegen die Organspende im bestehenden Register von Swisstransplant gerade während
des Abstimmungskampfes, als sich vermutlich einige Menschen mit der Frage der
eigenen Organspendebereitschaft befassten, nicht möglich. Mit einer E-ID gebe es
keine solche Sicherheitslücke, kommentierten IT-Experten gegenüber dem Tages-
Anzeiger. Der Bundesrat hingegen liess zum Zeitpunkt der Abstimmung noch offen, ob
die von ihm zu präsentierende Lösung eine E-ID erfordere. Nur ein Jahr zuvor hatte die
Bevölkerung eine Gesetzesvorlage zur Einführung einer elektronischen Identität an der
Urne wuchtig verworfen. Obwohl der Bundesrat daraufhin ein neues E-ID-Gesetz
vorzulegen plante, prüfe man zum Zeitpunkt auch andere sichere und
datenschutzkonforme Eintragungsarten, so der Bundesrat. Sowohl ablehnende als auch
befürwortende Politikerinnen und Politiker forderten vom Bundesrat nach dem
Abstimmungsausgang eine umfassende Informationskampagne auf verschiedenen
Kanälen. So müsse sichergestellt werden, dass auch Personen ohne ausreichende
Sprach- und Lesekenntnisse ausführlich über die Widerspruchslösung informiert
würden, forderte etwa SVP-Nationalrätin Verena Herzog als Mitglied des Nein-Komitees.
Flavia Wasserfallen (sp, BE), Co-Präsidentin de Unterstützungskomitees, gab darüber
hinaus zu bedenken, dass die digitalen Fähigkeiten innerhalb der Bevölkerung variierten
und somit sowohl die Information der Behörden als auch ein Eintrag ins Spenderegister
über den Postweg möglich sein müssten. Beim BAG sah man dies hingegen anders: Es
werde lediglich ein Online-Register geben, allerdings soll es möglich sein, die
Eintragung via Vertretungsvollmacht etwa vom Hausarzt oder der Hausärztin vornehmen
zu lassen. Ebenfalls klar schien bereits, dass Swisstransplant einen Leistungsauftrag
erhalten werde, um das Register des Bundes zu führen, worüber sich die Gegnerschaft
der Gesetzesänderung nicht erfreut zeigte. Gemäss Aussagen des BAG kurz nach der
Abstimmung werde die Umstellung frühestens Mitte 2024 erfolgen. 

Im Oktober 2022 gab Swisstransplant bekannt, dass das eigene Spenderegister wegen
der Sicherheitsbedenken per sofort eingestellt werde. Die Spitäler kritisierten diesen
Entscheid. Für sie verkomplizierten sich dadurch die Abklärungen bis zum neuen
Bundesregister. Unterdessen hatte der Bund den Zeitplan zu dessen Inbetriebnahme
bereits etwas nach hinten verschoben: Das eigene Register werde «frühestens ab 2025
eingeführt», so das BAG. 3

1) NZZ, 9.12.96.
2) BBl, 2020, S. 9547 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung; TA, 16.12.19; AZ, 24.12.19
3) APS-Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 15.5.22; AZ Online, 20.10.22; BBl, 2022 2010; Hier geht es
zu Swissvotes; Presse vom 16.5.22; SRF Online, 29.12.22; fög (2022). Abstimmungsmonitor zu den Vorlagen vom 15.5.22;
gfs.bern (2022). Nachbefragung und Analyse zur eidg. Abstimmung vom 15.5.23; AZ, 15.10.21; CdT, 19.1.22; CdT, Republik, TA,
20.1.22; CdT, NZZ, 21.1.22; TA, 7.2.22; WW, 10.2.22; SGT, 21.2.22; CdT, NF, NZZ, 23.2.22; 24H, 24.2.22; TA, 2.3.22; AZ, SGT,
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